
 

 

Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Bonn 

Hinweise zum Ph.D.-Programm 
Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Promotion im Rahmen des Ph.D.-Programms der Evangelisch-
Theologischen Fakultät der Universität Bonn! Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die wich-
tigsten Rahmenbedingungen.  

Bitte beachten Sie: Die folgenden Hinweise basieren auf der Ph.D.-Ordnung in der aktuell gültigen Fas-
sung vom 30.11.2023 und verweisen auf sie. Sie sollen einen Überblick über das Verfahren und seine 
Voraussetzungen bieten, rechtlich verbindlich sind allein die Vorschriften der Ph.D.-Ordnung. 

 

Leistungen, die für den Ph.D. zu erbringen sind 

Die Leistungen im Rahmen des Ph.D.-Programms bestehen aus: 

1. einem strukturierten Promotionsstudium (§ 7) 
2. einer wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertation, § 9)  

über ein Thema aus einem gewählten Schwerpunktbereich 
3. einer öffentlichen mündlichen Verteidigung (Disputation, § 10) 

Wählbare Schwerpunktbereiche sind: 

 Altes Testament (Hebrew Bible) 
 Neues Testament und entstehendes Christentum (New Testament and Early Christianities) 
 Kirchen- und Christentumsgeschichte (Church History/History of Christianity) 
 Systematische Theologie (Systematic Theology) 
 Hermeneutik und Ethik (Hermeneutics and Ethics) 
 Ökumenische Theologie (Ecumenical Studies) 
 Praktische Theologie (Practical Theology) 
 Religionspädagogik (Religious Education) 

Promotionsstudium 

Das strukturierte Promotionsstudium dient der Ergänzung und Vertiefung der vorhandenen Kennt-
nisse und Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten in dem für die Promotion gewählten Schwer-
punktbereich. Es soll in der Regel nicht länger als sechs Semester dauern. 

Verpflichtende Inhalte sind: 

 aktive Teilnahme (inkl. Studienleistungen) an Lehrveranstaltungen, z. B. Sozietäten, Obersemi-
nare, Kolloquien, im Umfang von insgesamt 540 Stunden Workload und mindestens 12 SWS  

 Teilnahme an mindestens zwei auf den gewählten Schwerpunktbereich bezogenen internationa-
len Kongressen, Tagungen o. ä. – bei mindestens einer dieser Veranstaltungen ist ein selbststän-
diger Beitrag (Vortrag, Referat) im Umfang von mindestens zwanzig Minuten zu leisten 

 gegebenenfalls weitere Inhalte im Rahmen eines Eignungsstudiums (§ 4, Abs. 2) 



 

Dissertation 

Die Dissertation kann in deutscher, englischer oder französischer Sprache verfasst werden. Nach Ab-
sprache sind auch weitere Sprachen möglich.  

Hinsichtlich der Form der Dissertation können Studierende zwischen zwei Varianten wählen: 

1. Wissenschaftliche Abhandlung (Monographie) 
2. Kumulative Dissertation 

Im Falle einer kumulativen Dissertation müssen mindestens drei Abhandlungen unter Erstverfasser-
schaft von wissenschaftlichen Reihen oder Periodika mit peer review-System publiziert oder zur Veröf-
fentlichung angenommen worden sein. Den eingereichten Aufsätzen müssen eine übergreifende Ein-
führung und eine allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse beigefügt werden (§ 9, Abs. 3). 

 

Zulassung zum Promotionsstudium 

Voraussetzung für die Zulassung zum Promotionsstudium ist der Abschluss eines Studiums in einem 
für die Dissertation und den gewählten Schwerpunktbereich wesentlichen Fach, für das die Regel-
studienzeit mindestens acht Semester beträgt und das mit einem anderen Grad als „Bachelor“ abge-
schlossen wird (§ 4, Abs. 1a und b).  

Zudem sind für den gewählten Schwerpunktbereich und das Thema der Dissertation notwendige 
Sprachkenntnisse nachzuweisen (§ 4, Abs. 1d). Dies kann nach Absprache auch noch im Laufe der 
Qualifikationsphase bis zur Prüfungsphase nachgeholt werden (§ 5, Abs. 3) 

Sollte die vorhergehende Abschlussarbeit nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst worden 
sein, sind Sprachkenntnisse in Deutsch (Niveau C1 des Europäischen Referenzrahmens) oder Englisch 
(Niveau B2) nachzuweisen. 

Schließlich und vor allem muss eine Betreuungszusage eines hierfür berechtigten Mitglieds der Fakul-
tät (Professor*innen, apl. Professor*innen, Privatdozent*innen) vorliegen, in der die Rahmenbedin-
gungen für die individuelle Promotion festgehalten sind (§ 6, Abs. 2). 

 

Weitere Informationsquellen 
 
 Ph.D.-Ordnung:  

https://epflicht.ulb.uni-bonn.de/down-
load/pdf/758127  

 Übersicht der Fakultätsmitglieder:  
www.etf.uni-bonn.de/de/personen  

 Website der Fakultät: 
www.etf.uni-bonn.de  

Kontakt 
Promotionsbüro der Evang.-Theol. Fakultät 

Rabinstraße 8, 53111 Bonn 
promotion@ev-theol.uni-bonn.de 

https://epflicht.ulb.uni-bonn.de/download/pdf/758127
https://epflicht.ulb.uni-bonn.de/download/pdf/758127
https://www.etf.uni-bonn.de/de/personen
http://www.etf.uni-bonn.de/
mailto:dekanat@ev-theol.uni-bonn.de

